
5. Änderungsvereinbarung

zum 

Vertrag nach § 140a 5GB V 
zur besonderen patientenorientierten ambulanten medizinischen 

Versorgung multimorbider Patienten 

zwischen der 

Kassenärztlichen Vereinigung Berlin 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -
(nachstehend „KV Berlin" genannt)

und der 

AOK Nordost - Die Gesundheitskasse 

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

nachstehend (,,AOK") 

alle zusammen nachstehend „die Parteien" genannt. 

Der Vertrag nach § 140a SGB V zur besonderen patientenorientierten ambulanten medizinischen 
Versorgung multimorbider Patienten vom 02.07.2019 in der Fassung der 4. Änderungsvereinbarung 
vom 03.04.2023 wird mit Wirkung zum 01.07.2023 wie folgt geändert: 

1. In § 4 Absatz 1 wird in Satz 2 nach AOK „Nordost" gestrichen.

2. In§ 4 wird nach Absatz 1 ein neuer Absatz 2 aufgenommen:

,,(2) Für das Jahr 2023 gilt abweichend von Absatz 1, dass sich der Umfang der vertraglichen
Fortbildungsverpflichtung des Arztes bei einer Teilnahme der Medizinischen 
Fachangestellten (MFA) an einer vertraglich geregelten Fortbildungsveranstaltung im 
Zeitraum von 01.07.2023 bis 31.12.2023 auf 2 CME-Punkte innerhalb des Kalenderjahres 
2023 reduziert. Zu diesem Zweck stellen die Parteien den teilnehmenden Hausärzten eine 
Terminliste mit Fortbildungsveranstaltungen zur Verfügung." 

3. In§ 4 wird Absatz 2 zu Absatz 3.

4. In § 6 Absatz 2 und Absatz 4 Satz 4 werden die Wörter ,,teilnehmende" und „teilnehmenden"
gestrichen.

5. In§ 8 Absatz 3 wird in der Tabelle ein neuer Leistungskomplex mit der SNR 90059 aufgenommen
und die Tabelle wie folgt neu gefasst:






